
Anmerkungen Thema Testament und Erbvertrag

Zum Thema Testament und Erbvertrag führt die Bundesnotarkammer folgendes aus:

Testament und Erbvertrag

Durch Testament oder Erbvertrag kann jeder selbst bestimmen, wer sein Vermögen im 
Todesfall erhält. Neben diesen Verfügungen von Todes wegen gibt es noch weitere 
erbrechtliche Gestaltungsinstrumente, beispielsweise das Vermächtnis und die 
Testamentsvollstreckung.

Dabei muss der Verfügende sich nicht an die gesetzliche Erbfolge halten. Er kann zum 
Beispiel mit ihm nicht verwandte Personen als Erben einsetzen, die gesetzlichen Erbteile 
abändern und Vermächtnisse oder Testamentsvollstreckung anordnen. Diese 
Regelungen können durch Testament oder Erbvertrag getroffen werden.

Testament

Das Testament kann als Einzeltestament oder als gemeinschaftliches Testament errichtet
werden. Dabei ist zu beachten, dass ein gemeinschaftliches Testament ausschließlich 
durch Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner errichtet werden kann.

Wenn das Testament nicht notariell, sondern eigenhändig errichtet werden soll, 
muss der gesamte Text des Testaments vom Testierenden eigenhändig 
aufgeschrieben, mit Orts- und Datumsangabe versehen und unterschrieben sein. 
Bei der Errichtung eines gemeinschaftlichen Testaments ist es ausreichend, wenn ein 
Ehegatte das gemeinschaftliche Testament eigenhändig schreibt, mit Orts- und 
Datumsangabe versieht und beide Ehegatten die Erklärung unterschreiben. 

Da eigenhändig errichtete Testamente oft Unklarheiten oder Fehler enthalten, ist in jedem
Falle eine notarielle Beratung und Beurkundung zu empfehlen.

Erbvertrag

Der Erbvertrag ist eine in Vertragsform errichtete Verfügung von Todes wegen, an der 
mindestens zwei Vertragspartner beteiligt sind. Er ist beurkundungsbedürftig. Anders als 
beim gemeinschaftlichen Testament können auch nicht miteinander verheiratete 
Personen einen Erbvertrag schließen. Der Erbvertrag ist im Vergleich zu notariellen 
gemeinschaftlichen Testamenten kostengünstiger, da er nicht in die besondere amtliche 
Verwahrung des Nachlassgerichts genommen werden muss.

Die in einem Erbvertrag getroffenen Verfügungen von Todes wegen können grundsätzlich
nur mit Zustimmung beider Vertragspartner geändert werden, nach dem Tode eines 
Vertragspartners überhaupt nicht mehr. Diese Bindung ist in vielen Fällen ein sinnvolles 
Mittel, den Nachlass im Sinne des zuerst Versterbenden zu steuern. In einem Erbvertrag 
kann aber in weitem Umfang auch eine spätere einseitige Änderung der Verfügungen 
vorgesehen werden, sofern eine Bindungswirkung gerade nicht gewollt ist. Der Erbvertrag
ist also ein äußerst flexibles und individuelles Instrument, mit dem die Erbfolge optimal an 
die Wünsche der Erblasser angepasst werden kann.

Vermächtnis

Sollen bestimmte Personen nicht Erbe werden, sondern beispielsweise nur einzelne 
Gegenstände aus dem Nachlass erhalten, so ordnet der Erblasser bezüglich dieser 



Gegenstände ein Vermächtnis an. Der vermachte Gegenstand geht nicht sofort mit dem 
Tod des Erblassers in das Eigentum des Bedachten über. Die Erben müssen aber dem 
Bedachten den Gegenstand herausgeben.

Testamentsvollstreckung

Der Erblasser kann durch Verfügung von Todes wegen Testamentsvollstreckung 
anordnen. Wenn der Erblasser nichts anderes bestimmt, hat der Testamentsvollstrecker 
unter anderem die Aufgabe, den Nachlass in Besitz zu nehmen, die letztwilligen 
Verfügungen des Erblassers zur Ausführung zu bringen und bei einer Erbengemeinschaft 
ggf. die Auseinandersetzung unter den Erben vorzunehmen. Die Anordnung einer 
Testamentsvollstreckung ist sinnvoll bei größeren Vermögen oder wenn zu erwarten ist, 
dass die Erben aufgrund von Minderjährigkeit, Unerfahrenheit oder aus medizinischen 
Gründen mit der Verwaltung des Nachlasses überfordert wären.

Wissenswertes über Nachlassregelung

Gesetzliche Erbfolge

Hat der Verstorbene weder ein Testament noch einen Erbvertrag hinterlassen, greift die 
gesetzliche Erbfolge.

Über das gesetzliche Erbrecht bestehen oftmals falsche Vorstellungen. Das böse 
Erwachen kommt dann mit dem Tod des Erblassers, also mit dem Erbfall. So sind 
Ehegatten häufig der Auffassung, dass das gemeinsame Haus nach dem Tode eines von 
ihnen dem Überlebenden alleine gehört. Ihnen ist nicht bekannt, dass regelmäßig auch 
andere Personen Miterben und damit Miteigentümer werden. Dies können die eigenen 
Kinder oder sogar entfernte Verwandte sein. 

Nachlass regeln: Testament oder Erbvertrag

Solchen unliebsamen Überraschungen lässt sich vorbeugen. Denn das deutsche Erbrecht
erlaubt jedem, für seinen Todesfall eine Regelung über sein Vermögen zu treffen. Dies 
geschieht durch ein Testament oder durch einen Erbvertrag. Der Erbvertrag muss immer 
notariell beurkundet werden, das Testament kann notariell beurkundet werden. 

Gesetzliche Erbfolge

Die bei Fehlen eines Testaments geltende gesetzliche Erbfolge geht von dem Grundsatz 
aus, dass die Verwandten des Erblassers in ganz bestimmter Reihenfolge als seine Erben
eintreten. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt dies in den §§ 1924 ff.: Verwandte erben 
dann, wenn sie der dem Verstorbenen am nächsten stehenden Ordnung angehören. 
Verwandte erster Ordnung sind die Kinder; an die Stelle verstorbener Kinder treten deren 
Kinder etc. Verwandte zweiter Ordnung sind die Eltern; an die Stelle verstorbener Eltern 
treten deren Kinder, d.h. die Geschwister oder die Halbgeschwister des Verstorbenen. 
Das Gesetz definiert nach dem gleichen Schema dann noch die dritte und die vierte 
Ordnung sowie weitere Ordnungen. Die Verwandten zweiter Ordnung kommen erst zum 
Zuge, wenn Verwandte erster Ordnung nicht vorhanden sind. Das gleiche gilt im 
Verhältnis der Verwandten zweiter Ordnung zu denen dritter Ordnung usw.

Neben den Verwandten hat auch der Ehegatte des Verstorbenen ein gesetzliches 
Erbrecht. Je nachdem, in welchem Güterstand die Eheleute verheiratet waren und welche
Verwandten der Verstorbene hinterlassen hat, beträgt der gesetzliche Erbteil ein Viertel, 
ein Drittel oder die Hälfte. Sind weder Verwandte der ersten Ordnung noch Verwandte der



zweiten Ordnung noch Großeltern vorhanden, erbt der überlebende Ehegatte allein. Das 
gesetzliche Ehegattenerbrecht ist ausgeschlossen, wenn im Todeszeitpunkt die 
Voraussetzungen für eine Ehescheidung gegeben waren und der Verstorbene die 
Ehescheidung beantragt hat oder ihr zugestimmt hat.

Beispiele für die gesetzliche Erbfolge

a) B stirbt und hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Die Eheleute haben im 
gesetzlichen Güterstand gelebt und keinen Ehevertrag geschlossen. Die Ehefrau 
erbt im gesetzlichen Güterstand 1/2-Anteil, die Kinder je 1/4-Anteil.

b) Witwe B hat zur Zeit ihres Todes zwei Kinder, der Ehemann ist bereits vor 20 
Jahren verstorben. Beide Kinder erben zu gleichen Teilen. Nur wenn ein Kind unter 
Hinterlassung von Enkelkindern bereits vorverstorben ist, erhalten die Enkelkinder 
gemeinsam den auf das vorverstorbene Kind entfallenden Erbanteil.

c) Student S ist zum Zeitpunkt seines Todes unverheiratet und hat keine Kinder. Er 
wird von seinen beiden Eltern zu je ½ beerbt. Falls ein Elternteil bereits 
vorverstorben ist, fällt dessen Erbanteil an die Geschwister des S.

d) C stirbt und hinterlässt seine Ehefrau. Die Ehe war kinderlos, die Eltern des 
Ehemanns leben noch. Für die Ehe galt der gesetzliche Güterstand. In diesem Fall 
wird die Ehefrau Erbin zu 3/4, die Eltern des C erhalten je 1/8-Anteil.

Beratung inklusive

Sofern kinderlose Ehepaare vermeiden wollen, dass im Todesfall Teile des Nachlasses 
auf die Eltern des Erblassers oder seine Geschwister übergehen, ist die Errichtung eines 
Testaments oder der Abschluss eines Erbvertrages notwendig.

Auch für Paare, die in nichtehelicher Lebensgemeinschaft leben und sich gegenseitig für 
den Fall des Todes eines Partners absichern wollen, ist die Errichtung eines Testaments 
oder Erbvertrages unerlässlich. Denn unverheiratete Partner haben kein gesetzliches 
Erbrecht.

Die Einzelheiten des gesetzlichen Erbrechts erläutert Ihnen der Notar, wenn Sie ihn zu 
einem Beratungsgespräch wegen eines Testaments oder eines Erbvertrages aufsuchen.
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